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I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
Bebauungsplan „Kreben IV“ (nach § 9 BauGB) 
 
 
Rechtsgrundlagen: 
 
- Das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 

2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 
2015 (BGBl. I S. 1722). 

 
- Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 

Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 
2013 (BGBl. I S. 1548). 

 
- Die Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), 

geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22.Juli 2011 (BGBl. I S. 1509). 
 
 
 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) 1 BauGB, i.V.m. § 1-15 BauNVO) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Allgemeines Wohngebiet (WA) 
Siehe Plandarstellung/Nutzungsschablone 
 
 

zulässig sind: 
 
(1) Wohngebäude 
(2) die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und 

Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe, 
(3) Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 

Zwecke, 
 
Die in § 4 (3) BauNVO sonstigen genannten ausnahmsweise zulässige 
Nutzungen sind nicht zulässig. 
 

 
 
 

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) 1 BauGB, i.V.m. § 16-21a BauNVO) 
 

  

Grundflächenzahl (GRZ) 
Siehe Nutzungsschablone 
 
 

  

Höhe der baulichen Anlage 
Siehe Nutzungsschablone 
 
 

Die Höhenfestsetzungen sind bezogen auf die Bezugshöhe (BH, siehe 
Planeinschrieb). Die Bezugshöhe wird für jeden Bauplatz individuell 
festgelegt und beschreibt die Höhenlage des Gesamtgebäudes über Normal 
Null (NN). 
 
Die Traufhöhe (Th max.) ist gleich dem Schnittpunkt Außenkante Außenwand 
mit Oberkante Dachhaut. Die Firsthöhe (Fh max.) ist gleich dem Schnittpunkt 
der Dachhautoberkanten (höchster Punkt des Gebäudes inkl. 
Dachaufbauten). 
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Bei Pultdächern ist auf der aufragenden Seite des Daches oberhalb der 
festgesetzten Traufhöhe ein Rücksprung von 2 m einzuhalten. 
 

 
 
 

3. Bauweise (§ 9 (1) 2 BauGB, i.V.m. § 22 BauNVO) 
 

 
 
 
 

 

ED = offene Bauweise, es sind nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig. 
 
 

 
 
 

4. Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen 
 (§ 9 (1) 2 BauGB, i.V.m. § 23 BauNVO) 
 

 

 

 

Überbaubare Grundstücksflächen 
Siehe Plandarstellung 
 
 

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen bestimmt. 
 

 
 
 

5. Stellplätze und Garagen (§ 9 (1) 4 BauGB, i.V.m. § 12 (2) BauNVO) 

 
  

Garagen und überdachte Stellplätze können außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen bis zu einer Grundfläche von 40 m² zugelassen werden. 
 
Offene Stellplätze sind innerhalb und außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen zulässig. 
 
Mit Garagen und überdachten Stellplätzen ist ein Mindestabstand von 1,0 m 
zu den öffentlichen Verkehrsflächen (auch Fußwegen und 
landwirtschaftlichen Wegen) sowie zu öffentlichen Grünflächen und 
landwirtschaftlichen Flächen einzuhalten. Vor Garagen muss ein Stauraum 
von min. 5,0 m vorhanden sein. 
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6. Wohneinheiten (§ 9 (1) 6 BauGB) 

 

  

Siehe Nutzungsschablone 
 
Die maximale Anzahl der zulässigen Wohneinheiten (WE) je Wohngebäude 
ist in den Nutzungsschablonen festgesetzt. 
 

 
 
 

7. Verkehrsflächen (§ 9 (1) 11 BauGB) 

 

 
 
 
 
 

 

Verkehrsflächen 
Siehe Plandarstellung 
 
 

Die Aufteilung der Verkehrsflächen ist unverbindlich. 
 

 
 
 

8. Flächen für die Ableitung und Rückhaltung von Niederschlagswasser
 (§ 9 (1) 14 und § 9 (1) 16 BauGB) 

 

 
 
 
 
 
 

 

Flächen für die Rückhaltung von Niederschlagswasser 
Siehe Plandarstellung 
 
 

Die Fläche dient der Unterbringung von Anlagen zur Rückhaltung und 
Ableitung von Niederschlagswasser (Retentionsbecken). 
 

 
 
 

9. Öffentliche und private Grünflächen  (§ 9 (1) 15 BauGB) 

 

 

 
 
 
 

 

Öffentliche Grünflächen 
Siehe Plandarstellung 
 
 

Die Flächen sind entsprechend den Empfehlungen des Umweltberichts 
anzulegen und zu gestalten. 
 

 
 
 

10. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 (1) 20 BauGB) 

 

 
 
 
 
 
 

 

Siehe Plandarstellung 
 
 

Das geplante Retentionsbecken sowie die umgebenden Flächen sind 
entsprechend den Vorgaben des Umweltberichts zu bepflanzen. 
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Zur Beleuchtung sind insektenfreundliche Leuchtmittel (z.B. 
Natriumdampfhochdrucklampen (HSE/T-Lampen) oder LED) und Leuchten 
(z.B. mit Richtcharakteristik und vollständig gekapselter Lampengehäuse 
gegen das Eindringen von Insekten) zu verwenden. 
 

 
 
 

11. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen, 
 (§ 9 (1) 25a BauGB) 

 
  

Pflanzgebot Einzelbäume 
Siehe Plandarstellung 
 
 

Straßenbäume 
An den im Bebauungsplan dargestellten Standorten im Bereich der 
öffentlichen Verkehrsflächen sind standortgerechte, heimische Bäume (s. 
Sortenempfehlung Straßenbäume) zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu 
erhalten. 
 
Streuobstbäume 
An den im Bebauungsplan dargestellten Standorten im Bereich der 
landwirtschaftlichen Flächen bzw. der Grünflächen im Außenbereich sind 
standortgerechte, heimische Bäume (s. Sortenempfehlung Streuobstbäume) 
zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. 
 

  

Ohne Plandarstellung 
 
 

Je Grundstück ist ein standortgerechter heimischer Baum (s. 
Sortenempfehlung Bäume Privat) anzupflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu 
erhalten. 
 

 
 
 

12. Bindung für Bepflanzung und für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 (1) 25b BauGB) 

 
  

Pflanzbindungen Einzelbäume 
Siehe Plandarstellung 
 
 

Die im Plan eingetragenen Bäume sind zu erhalten, zu pflegen und bei 
Abgang möglichst artgleich (s. Sortenempfehlung Obstbäume) zu ersetzen. 
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II. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 
zum Bebauungsplan „Kreben IV“ (nach § 74 LBO) 
 
 
Rechtsgrundlagen: 
 
- Die Landesbauordnung (LBO) für Baden-Württemberg in der Fassung vom 5. März 2010 

(GBl. S. 357, 416), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. November 2014 
(GBl. S. 501). 

 
- Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. 

2000, 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Oktober 
2015 (GBl. S. 870). 

 
 
 

1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 74 (1) 1 LBO) 
 

  

Dachform und Dachneigung Hauptgebäude 
Siehe Nutzungsschablone 
 
 

  

Dachdeckung und Fassaden 
 

Hauptgebäude 
Es sind nur rote, rotbraune, braune und anthrazitfarbene Ziegel und 
Dacheindeckungselemente zulässig. Intensiv oder extensiv begrünte Dächer 
sind zulässig. 
 
alle baulichen Anlagen 
Bei Flachdächern und Dächern mit einer Dachneigung von weniger als 8° ist 
das Dach vollflächig extensiv oder intensiv zu begrünen, sofern es nicht als 
Terrasse genutzt wird. Extensive Begrünungen sind mit einer Schichtstärke 
von mindestens 10 cm auszuführen. 
 
Glasierte, glänzende und reflektierende Ziegel oder 
Dacheindeckungselemente sind nicht zulässig. Ausgenommen hiervon sind 
Anlagen zur Energiegewinnung. 
 
Unbeschichtete kupfer-, zink- oder bleigedeckte Dächer sind nicht zulässig. 
 
Fassaden 
Für Fassaden sind glänzende und reflektierende Materialien nicht zulässig. 
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Dachaufbauten 
 

Dachaufbauten sind bis zu einer maximalen, additiven Länge von 60% der 
zugehörigen Hauptdachlänge zulässig. 
 
Der Abstand zur Giebelwand darf 1,0 m nicht unterschreiten. Der obere 
Dachanschluss muss mindestens 1,0 m unterhalb des Hauptdachfirstes 
liegen (gemessen auf der Dachschräge). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. Einfriedungen (§ 74 (1) 3 LBO) 
 

  

Entlang öffentlicher Verkehrswege ist mit Einfriedungen, Stützmauern und 
Zäunen ein Mindestabstand von 0,50 m einzuhalten. 
 
Mauern und Stützmauern sind nur bis maximal 0,80 m Höhe zulässig. Sie 
dürfen nur als Natursteinmauer, mit Natursteinverkleidung oder als vollflächig 
begrünte Mauer ausgebildet werden. 
 
Einfriedungen zu öffentlichen Verkehrsflächen sind nur bis max. 1,0 m Höhe 
zulässig. 
 

 
 
 

3. Anforderungen an die Gestaltung und Nutzung der unbebauten 
Flächen der bebauten Grundstücke (§ 74 (1) 3 LBO) 

 

  

Die Befestigungen der privaten Erschließungsflächen (oberirdische 
Stellplätze, Hofbereiche, Garagenvorplätze und Wege) sind aus Gründen der 
Flächenversiegelung wasserdurchlässig herzustellen (z.B. Sickersteine, 
Rasenpflaster). Eine Befestigung mit versiegelnden Decken z. B. Asphalt 
oder Beton ist nicht zulässig. 
 

 
 
 

4. Stellplätze (§ 74 (2) 2 LBO) 
 

  

Je Wohneinheit sind 1,5 Stellplätze herzustellen. 
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III. HINWEISE 
zum Bebauungsplan „Kreben IV“ 
und zu den örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan „Kreben IV“ 
 
 
1. Im Planungsgebiet sind bisher noch keine archäologischen Fundplätze bekannt geworden. 

Es ist jedoch nie vollständig auszuschließen, dass im Rahmen von Bodeneingriffen 
archäologische Funde und / oder Befunde zutage treten können. Gemäß § 20 
Denkmalschutzgesetz ist in einem solchen Fall die Kreisarchäologie Göppingen (07161-
50318-0 oder 5031817; 0173-9017764; r.rademacher@landkreis-goeppingen.de) und das 
Regierungspräsidium Stuttgart / Ref. 86 Denkmalpflege umgehend zu benachrichtigen. 
Funde/Befunde sind bis zum Ablauf des vierten Werktags nach der Anzeige in 
unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die zuständigen Stellen mit einer 
Verkürzung der Frist einverstanden sind. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 
DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer 
Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. 
 
Darüber hinaus können bei tiefer in den Untergrund eingreifenden Maßnahmen jederzeit 
auch archäologisch/paläontologisch wichtige Tier- und Pflanzenreste zutage treten. Nach § 
2 des Denkmalschutzgesetzes unterliegen entsprechende organische Reste und Fossilien 
ebenfalls dem Denkmalschutz, so dass zumindest auffällige Versteinerungen und Knochen 
meldepflichtig sind. 
 

2. Wird die Erdgeschossfußbodenhöhe unterhalb der Rückstauebene festgelegt, sind bei der 
Planung der Grundstücksentwässerung die in der DIN 1986 Teil 1 Abschnitt 7 festgelegten 
Bedingungen besonders zu beachten (Heben über die Rückstauebene, Rückstauschleife). 
Die Entwässerung im Freispiegel kann nicht für alle Grundstücke gewährleistet werden. 
 

3. Objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN 4020 und Gründungsberatung 
durch ein privates Ingenieurbüro werden empfohlen. 
 

4. Bei dem Gelände im Bereich des ehemaligen Retentionsbeckens handelt es sich um eine 
künstliche Auffüllung. Informationen zum eingesetzten Auffüllmaterial können beim 
Bürgermeisteramt Eschenbach eingeholt werden. 
 

5. Das Plangebiet liegt im Zustrombereich des Göppinger Mineralwasservorkommens, 
welches durch verschiedene Brunnen genutzt wird. Der Schutz dieses Mineralwassers vor 
anthropogenen Verunreinigungen genießt oberste Priorität. Die mineralwasserführende 
Gesteinsschicht (Angulatensandstein-Formation, Lias Alpha 2) darf nicht tangiert werden. 
 
Bei der Planung bzw. Bemessung von Erdwärmesonden ist daher zu beachten: sämtliche 
Maßnahmen zur Gewinnung von Erdwärme dürfen maximal bis zur Oberkante der 
darüberliegenden Arietenkalk-Formation (Lias Alpha 3) reichen. Diese kommt im 
Plangebiet ab einer Tiefe von ca. 60 Metern zu liegen. 
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IV. Begründung 
zum Bebauungsplan „Kreben IV“ 
und den örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan „Kreben IV“ 
 
 

1. Planerfordernis, Ziele und Zwecke der Planung 
 
Die Gemeinde Eschenbach ist bestrebt, die Innenentwicklung der Ausweisung neuer 
Baugebiete am Ortsrand vorzuziehen. Die Innenentwicklung kann dabei z.B. durch Schließung 
von Baulücken oder durch Maßnahmen zur Nachverdichtung erfolgen. Für diese Maßnahmen 
ist die Gemeinde jedoch auf die Mitwirkungsbereitschaft der Grundstückseigentümer 
angewiesen. Daher können auf diese Art und Weise nur eine relativ geringe Anzahl an 
Bauplätzen zeitnah potentiellen Bauherren zur Verfügung gestellt werden. 
 
Die Gemeinde selbst hat derzeit keine weiteren Bauplätze mehr zur Verfügung. Dem gegenüber 
steht jedoch ein anhaltender Bedarf an Wohnbauflächen. Daher möchte die Gemeinde nun mit 
der Erschließung eines kleinen Wohngebiets im Gewann Kreben 16 neue Bauplätze schaffen, 
um den aktuellen Bedarf decken zu können. 
 
Das geplante Wohngebiet schließt unmittelbar an die bestehe Wohnbebauung „Kreben III“ 
(Bebauungsplan Rechtskraft 2006) an. Der Bebauungsplan „Kreben III“ umfasst bereits die 
Flächen, für die nun ein neuer Bebauungsplan aufgestellt werden soll und setzt diese als 
Fläche für Landwirtschaft fest. 
 
Um für die geplante Bebauung verbindliches Baurecht zu schaffen ist die Aufstellung eines 
Bebauungsplans erforderlich. 
 
 
 

2. Abgrenzung des Plangebietes 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst die Flurstücke 362 (teilweise), 
419/3, 2118 (teilweise), 2120, 2121 (teilweise), 2123, 2124, 2125 und 2127(teilweise). 
 
Die genaue Abgrenzung ist im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans dargestellt. 
 
 
 

3. Übergeordnete Planungen / Flächennutzungsplan 
 
Regionalplanung: 
Der Regionalplan des Verbands Region Stuttgart (VRS) 2020 gibt für die Gemeinde 
Eschenbach gemäß Plansatz 2.4.0.8 als regionalplanerisches Ziel eine Bruttowohndichte von 
mindestens 55 Einwohnern pro Hektar vor. 
 
Die Planung sieht 16 Bauplätze vor, wobei 2 Wohneinheiten je Einzelhaus zulässig sind. 
Daraus ergibt sich eine Bruttowohndichte von ca. 45 EW/ha wenn jeweils nur eine Wohnung pro 
Gebäude errichtet wird. Werden durchschnittlich 1,5 WE pro Bauplatz erstellt erhöht sich diese 
bereits auf 65 EW/ha. Somit liegt die Planung innerhalb des vom Verband Region Stuttgart 
angestrebten Zielkorridors. 
 
Flächennutzungsplan: 
Im bestehenden Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbands Voralb der 
Gemeinden Heiningen und Eschenbach ist das Plangebiet als geplante Wohnbaufläche (W) 
dargestellt. Dies deckt sich mit der geplanten Festsetzung als Allgemeines Wohngebiet (WA). 
 
Der Bebauungsplan wird somit gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan 
entwickelt. 
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4. Bestehendes Planungsrecht 
 
Der überwiegende Teil des Plangebietes liegt innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs des 
Bebauungsplans Kreben III (Rechtskraft 2006). Dieser setzt die betroffenen Flächen als Fläche 
für die Landwirtschaft fest. 
 
Das Flurstück 2120 im Nordwesten des Plangebietes befindet sich bislang nicht innerhalb eines 
Geltungsbereiches eines Bebauungsplans. 
 
 
 

5. Umweltbelange 
 
Durch die Umsetzung der Planung wird es zu unvermeidbaren Eingriffen in Natur und 
Landschaft kommen (z.B. durch Baufeldfreimachung, Baumfällungen, Versiegelung von 
Flächen usw.). 
 
Dem Bebauungsplan liegt gem. § 2a BauGB als gesonderter Teil ein Umweltbericht bei. Der 
Umweltbericht untersucht die Auswirkungen der Planung auf die betroffenen Schutzgüter (z. B. 
Naturhaushalt, Landschaftsbild, Schutzgüter Mensch und Kultur, Sachgüter usw.). 
 
Um die Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen abzuschätzen werden spezielle 
artenschutzrechtliche Untersuchungen durchgeführt und eine artenschutzrechtliche Beurteilung 
der Planung vorgenommen (s. nachfolgend Artenschutz). 
 
Bei der Planung wurde darauf geachtet, die Auswirkungen der Planung auf die Umwelt so weit 
als möglich zu minimieren (z.B. Abstand zu angrenzendem Schutzgebiet, Pflanzbindungen, 
Pflanzgebote usw.). 
 
 
 

6. Artenschutz 
 
Nach § 1 Abs. 5 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind wildlebende Tiere und Pflanzen, 
ihre Lebensgemeinschaften sowie ihre Biotope und Lebensstätten zu erhalten. 
 
Vor diesem Hintergrund und den Regelungen zum besonderen Artenschutz (§§ 44-47 
BNatSchG) wurde eine fachkundige Begehung des Geländes durchgeführt und eine 
artenschutzfachliche Beurteilung des Vorhabens vorgenommen. Die Ergebnisse der wurden in 
einer speziellen artenschutzrechtlichen Untersuchung vom März 2017 festgehalten. Diese liegt 
der Begründung als Anlage bei. 
 
Vermeidungsmaßnahmen und CEF-Maßnahmen 
Die nötigen Vermeidungsmaßnahmen wurden im Gutachten aufgezeigt und im Bebauungsplan 
durch Festsetzungen soweit möglich gesichert. 
 
CEF-Maßnahmen (Continuous ecological functionality-measures = vorgezogene 
Kompensationsmaßnahmen) werden dann notwendig, wenn für eine Tierart oder Artengruppe 
ein Verbotstatbestand zu befürchten ist. Dies ist u.a. bei der Zauneidechse sowie der 
Dorngrasmücke und dem Sumpfrohrsänger der Fall. Details können dem Gutachten 
entnommen werden. 
 
NATURA-2000-Gebiet 
Da das Plangebiet in das EU Vogelschutzgebiet 7323-441 „Vorland der Mittleren Schwäbischen 
Alb“ ragt, kann eine Beeinträchtigung dieses Natura-2000 Schutzgebietes nicht grundsätzlich 
ausgeschlossen werden. Die besondere Schutzbedürftigkeit des Vogelschutzgebietes beruht 
unter anderem auf der bundesweiten Bedeutung als Brutgebiet für den Halsbandschnäpper. 
 
Aus diesem Grund wurde eine Natura-Vorprüfung durchgeführt. Diese kommt zu dem Ergebnis, 
dass durch das Vorhaben keine Lebensstätten von gemeldeten Vogelarten in Anspruch 
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genommen oder tangiert werden. Beeinträchtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele des EU-
Vogelschutzgebietes können unter Berücksichtigung der genannten Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen ausgeschlossen werden. Eine Störung von funktionalen 
Beziehungen zu umliegenden Natura-2000 Gebieten ist somit nicht zu erwarten; die 
Durchführung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung ist nicht erforderlich. 
 
 
 

7. Bestand 
 

7.1 Örtliche Gegebenheiten, bestehende Bebauung 
Das Plangebiet besteht im Wesentlichen aus Obstbaum- und Wiesenflächen. Eine Bebauung 
durch Gebäude ist auf den Grundstücken bislang nicht vorhanden. Im nördlichen Teil befindet 
sich das für die Ableitung des Niederschlagswassers der Gebiete Kreben III und IV gebaute 
Retentionsbecken (siehe Planungskonzeption). 
 
Entlang der nördlichen Grenze des Plangebietes verläuft der Bahndamm der stillgelegten 
Bahnstrecke Göppingen – Boll.  
 
Am Südrand des Gebietes verläuft in Verlängerung der Teckstraße ein Feldweg in westlicher 
Richtung. 
 
Der östliche Rand des Plangebietes ist hingegen durch bestehende Wohnbebauung geprägt. 
 

7.2 Topographie 
Das Gelände im Plangebiet fällt in nordwestlicher Richtung sanft um ca. 5 m ab. 
 

7.3 Schutzgebiete/Schutzobjekte 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans überschneidet sich in Teilbereichen mit dem 
festgesetzten Vogelschutzgebiet „Vorland der mittleren Schwäbischen Alb“ (Schutzgebiets-Nr. 
7323441). Die Abgrenzung ist im zeichn. Teil des Bebauungsplans nachrichtlich dargestellt. 
 
Weitere Schutzgebiete sind im Plangebiet oder im näheren Umfeld nicht vorhanden. 
 

7.4 Eigentum 
Die Flächen im Plangebiet befinden sich in öffentlichem Eigentum. 
 

7.5 Verkehr, ÖPNV 
Das Plangebiet ist durch die Teckstraße sowie Im Kreben an das örtliche Verkehrsnetz 
angebunden. Über diese verfügt das Plangebiet auch über einen bedarfsgerechten Anschluss 
an das überörtliche Verkehrsnetz. 
 

7.6 Altlasten 
Altlasten oder ähnliche Vorbelastungen sind im Plangebiet nicht bekannt. 
 

7.7 Denkmale 
Kulturdenkmale und Bodendenkmale sind im Plangebiet nicht vorhanden bzw. bekannt oder 
vermutet. 
 
 
 

8. Planungskonzeption 
 
Das städtebauliche Konzept für den Planbereich sieht die Fortführung der Straße Im Kreben in 
südwestlicher bzw. südlicher Richtung vor. Im Süden des Plangebietes soll diese auf die 
Verlängerung der Teckstraße treffen. Der in diesem Bereich bislang lediglich für den 
landwirtschaftlichen Verkehr ausgebaute Weg soll daher bis zur Kreuzung mit der 
Fuchseckstraße ausgebaut werden. Es ist dabei vorgesehen die Erschließungsstraßen als 
gemischt genutzte Verkehrsflächen auszubauen, so dass auf eine separate Gehwegführung 
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verzichtet werden kann. Lediglich die Verlängerung der Teckstraße soll mit einem separaten 
Gehweg ausgeführt werden. 
 
Die Bebauung soll sich an der angrenzenden Bestandsbebauung orientieren, d.h. es sind 16 
Bauplätze für Einzel- oder Doppelhäuser vorgesehen. 
Es ist vorgesehen, das Gebiet im Trennsystem zu entwässern. Das häusliche Schmutzwasser 
soll über einen Kanal in das bestehende Abwassersystem der angrenzenden Gebiete 
eingeleitet werden. Das anfallende Niederschlagswasser von den Dachflächen sowie von der 
Straße soll in ein Retentionsbecken auf dem Flst. 2120 eingeleitet werden. 
 
Auf diesem Flurstück befindet sich im Ostteil bereits ein Retentionsbecken, welches im Zuge 
der Erschließung des Gebietes Kreben III angelegt wurde. Bei der Dimensionierung und 
Genehmigung des Beckens wurde bereits das künftige Gebiet Kreben IV berücksichtigt. 
 
Aufgrund des Bedarfs an Wohnbauland soll dieses Becken nun jedoch in den westlichen 
Bereich des Flst. 2120 verschoben werden. Dadurch kann die Fläche des bisherigen Beckens 
ebenfalls für eine wohnbauliche Nutzung gewonnen werden. Damit einher geht eine 
Neudefinition des Ortsrandes an dieser Stelle. 
 
 
 

9. Planungsrechtliche Festsetzungen 
 
Art der baulichen Nutzung 
Die zukünftige Nutzung des Baugebietes soll in Anlehnung an die Umgebung und an den 
Flächennutzungsplan als allgemeines Wohngebiet (WA) ausgewiesen werden. Dadurch soll der 
Charakter der angrenzenden Nutzung und Bebauung aufgenommen und im Gebiet fortgeführt 
werden. 
 
Maß der baulichen Nutzung 
Das Maß der baulichen Nutzung wird im Bebauungsplan durch die Festsetzung einer 
Grundflächenzahl sowie Festsetzungen der maximalen Trauf- und Gebäudehöhen festgelegt. 
Diese sollen eine ausreichend dichte Bebauung im Sinne eines Allgemeinen Wohngebietes 
ermöglichen und gewährleisten, dass sich die geplanten Gebäude gut in die umgebende 
Bebauung einfügen. 
 
Bauweise 
Im Bebauungsplan wird die offene Bauweise mit Einschränkung auf Einzel- und Doppelhäuser 
festgesetzt. Dadurch soll die Vielfältigkeit der Umgebung mit Einzel- und Doppelhäusern im 
Plangebiet fortgesetzt und damit der gewünschte Gebietscharakter gesichert werden. 
 
Stellplätze und Garagen 
Garagen sowie überdachte Stellplätze sollen auch außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen zugelassen werden können. Um den öffentlichen Raum jedoch nicht zu 
sehr einzuschränken ist ein Mindestabstand von 1,0 m einzuhalten. 
 
Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft 
Die Planung sieht die Verlegung des bereits vorhandenen Retentionsbeckens in westlicher 
Richtung vor. Um zu gewährleisten, dass der Bewuchs des neuen Retentionsbeckens hohen 
ökologischen Anforderungen genügt soll dieses gemäß den Vorgaben des Umweltberichtes 
bepflanzt werden. 
 
Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
Um den öffentlichen Straßenraum zu durchgrünen, sind an den dargestellten Standorten 
geeignete Laubbäume anzupflanzen, zu pflegen und zu erhalten. Zur Durchgrünung der 
Wohnbauplätze sind darüber hinaus auf jedem Grundstück durch die Bauherren geeignete 
Laubbäume zu Pflanzen. 
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Der randliche Streuobstgürtel soll durch entsprechende Nachpflanzungen an den dargestellten 
Standorten ergänzt werden. Dadurch sollen entfallende Bäume ausgeglichen und die 
vorhandene Ortsrandeingrünung gestärkt werden. 
 
Bindung für Bepflanzung und für die Erhalten von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen 
Die im zeichnerischen Teil gekennzeichneten Streuobstbäume sind aufgrund ihres hohen 
ökologischen Wertes dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. 
 
 
 

10. Örtliche Bauvorschriften 
 
Dachform und Dachneigung 
Im Plangebiet soll eine möglichst abwechslungsreiche Dachlandschaft entstehen, die sich 
jedoch in die vorhandene Dachlandschaft der Umgebung integriert und trotz der verschiedenen 
Dachformen ruhig in Erscheinung tritt. Aus diesem Grund werden ausschließlich geneigte 
Dächer zugelassen. 
 
Dachdeckung und Dachbegrünung 
In Anlehnung an den Bestand sind für die Dächer nur rote, rotbraune, braune, schwarze oder 
anthrazitfarbene Ziegel, Dachsteine und sonstige Dachdeckungselemente zulässig. Andere 
Farben, die dem Charakter des Ortsbildes widersprechen, werden ausgeschlossen. 
 
Um negative Fernwirkungen zu vermeiden (Reflexionen, Spiegel- und Blendeffekte), sind mit 
Ausnahme von Anlagen zur Solarenergienutzung glänzende und reflektierende 
Dacheindeckungselemente nicht zulässig. 
 
Dachaufbauten 
Solange Dachaufbauten nicht überhandnehmen, sind diese im vorliegenden Ortsbild durchaus 
verträglich. Dachgauben werden deshalb in ihrer maximal zulässigen Ausgestaltung geregelt, 
um diese auf ein ortsbildverträgliches Maß zu begrenzen. Insbesondere die Lage dieser 
innerhalb der Dachfläche, die Ausdehnung und die Form dieser zu regeln ist aus 
ortsbildgestalterischer Sicht erforderlich um bei einer städtebaulich verträglichen Vielfalt 
dennoch eine harmonische Dachlandschaft zu bewahren. 
 
Einfriedungen 
Damit der öffentliche Raum nicht eingeschränkt wird, haben Einfriedungen und Stützmauern 
einen Abstand zu den öffentlichen Flächen einzuhalten und sind in ihrer Höhe beschränkt.  
 
Gestaltung der unbebauten Grundstücksflächen 
Um die Versiegelung von Flächen so gering wie möglich zu halten sind Erschließungsflächen 
auf den Privatgrundstücken wasserdurchlässig herzustellen. 
 
Stellplätze 
Das Straßensystem des Bestandes und die im Plangebiet geplante Straßen funktioniert nur 
dann, wenn der öffentliche Raum nicht in übermäßigem Maße durch privat abgestellte 
Fahrzeuge belastet wird. Die Verkehrsflächen sollen überwiegend dem fließenden und 
Fußgängerverkehr vorbehalten bleiben. Aus diesem Grund wird gemäß § 74 Abs. 2 LBO von 
der nach § 37 Abs. 1 LBO vorgegebenen erforderlichen Stellplatzzahl von 1,0 pro Wohneinheit 
abgewichen und auf 1,5 Stellplätze je Wohneinheit erhöht, so dass die Fahrzeuge überwiegend 
auf den privaten Grundstücken untergebracht werden. 
 
 
 

11. Bodenordnung 
Die Gemeinde Eschenbach hat alle für die Erschließung des Gebietes notwendigen Flächen 
erworben und wird diese entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplans neu aufteilen. 
 
 



Gemeinde Eschenbach Bebauungsplan „Kreben IV" 
   

   
  

  14/14 

12. Städtebauliche Kenndaten 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst 14.862 m² (ca. 1,5 ha). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gefertigt: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gesamtfläche Bebauungsplan 14.862 m² 100 % 
Verkehrsflächen 2.257 m² 15,2 % 
Grünflächen 2.313 m² 15,5 % 
Flächen für die Landwirtschaft 2.461 m² 16,6 % 
Wohnbauflächen 7.830 m² 52,7 % 


